
DER BUNDESMINISTER 
:FtlR UNTERRICHT UND '!iUNST 

····Z1. oio. 033 - Pa:rI. in. " 

>qL Gesetzgebungsperiode 

'~7t 1/', .. 8. -------_.-.. .,.. ...... _ ......... _ .. -
zu $''1.2, / J. 

15 Pt-' ~,>; i "f)~I" P .. . :I.)" f! ,. t (I t 
raJ. am .. -------~-_._t!.:'.'\Vit>n: den 13. April 1971 

An die 
Kanzlei des Prä.sidenten des Nationalrates 

Parlament 
1010 VI i e n . 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

-NI'. 542/J-NR/71, die die Abgeordneten Dr. Hubinek und 

Genopsen am 17·. März 1971 ;::tn mich,ri.chteten, beehre ich 

mich wie folgt zu ,beantworten: 

Ad 1. ) Es' entspricht nicht den Tatsachen, dass 

der Erlass des Bundesministeriums für Unterricht vom 

17. 12. 1964, Z1. 129.139-VI/3a/64, durch eine Verfügung 

des Bundeskanzleramtes aufgehoben wurde. 

Vielmehr hat das Bundeskanzleramt in einer Einsichts­

bemerkung vom 25. Mai 1970, Z1. 37. 323-4S/1968 (zu Z1. 

des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst 79. 777-V /3c/68), 

festgestellt, dass es sich bei Abschlusslehrfahrten für die be­

gleitenden Lehrer um Dienstreisen handle, wobei Reiserechnungen 

nach den Bestimmungen der'Reisegebüh~rerivo:rschrHt 1955 zu 

legen sind . 

. Daraus ergibt sich, dass für Abschlusslehrfahrten mit '. 

Schülern berufsbildender mittle'rer und höherer Schulen keine 

. Pauschalvergütungen (Reiqekostenzuschüsse)ari die begleitenderi 

~ehrer auszuzahTE:m, sotiderJ1Reisegebühren nach der Reisegebühren"': . 

vorschrift zu .bezahlen sind~ 

Auf GrundderRechtslage'kpnnte und wollte sich das 

Bundesministe,riuni fÜr Unterricht und Kunst dieser ArgumentaÜon 
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nichtverschliessen und hat daher t da für die gegenüber den 

':Vorjahren aus diesem Grunde erheblich erhöhten Beträge für 

Reisekosten derzeit keine Bedeckung gegeben ist, den Landes­

schulräten und den l)irektionender technischen ,und gew~rqlichen 

Zentrallehranstalten bekanntgegeben, dass bis auf weiteres 

Abscnlusslehrfahrten mit,Schület.h der letzten Lentgä11ge bzw. 

Klassen der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen unter. 

Verwendung von Unterrichtszeit und somit als schulische Ver­

anstaltllngqn vornBundesmin~sterium für Unterricht u.nd Kunst 

nicht genehmigt werden können. 

Ad 2. ) Aus der Beantwortung von Punkt 1 der Anfrage 

ergibt sich, dass durch diese Massnahme des Bundesrninisteriums 

für Unterricht und Klmst die Ministe.rverantwortlichkeit in keiner 

Weise tangiert wird. 

Ad 3. )In der gegenständlichen Angelegenheit geführte 

Gespräche mit Vertretern des Zentralausschusses der Buncteslehrer 

an berufsbildenden Schulen und BerufspädagogischenLehranstalten 

sowie I?erufspädagogischen Instituten, in denen Einvernehme!l darüber 

erzielt wurde, dass die Durchführung von Abschlusslehrfahrten bei 

gewissen Schultypen zur Abrundung der Ausbildung beitragen kann, 

haben zu einer Regelung in der Art geführt, dass für das Schuljahr 

1970/71 (unter teilweiser Abänderung des Erlasses des Bundes­

ministeriums für Unterricht und ICunst ~om 23. Februar 19·71, 

Zl. 200. 801-II/5/71) die DurchfUhru;ng von Abschlussexh'11rsionen. 

für jene fünften Jahrgän.ge der Höheren technischen Bundeslehr­

anstalten grundsätzlich genehmigt wurde, für die die Voraussetzungen 

des seinerzeitigen Erlasses des Bundesministeriurns für Unterricht 

über Abschlusslehrfahrten vom 17. 12. 1964, Z1. 129. 139-VI/3a/64, 

. gegeben Sind, wO'bei für di.e }:)egle);tenden'Lehrer Dienstreiseanträge 

im Sinne der Reisegebührenvorschrift .1955 zu ~.tellensind.· 
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